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	DER PRÄSIDENT DES OBERLANDESGERICHTS

MÜNCHEN
- Gemeinsame IT-Stelle der bayerischen Justiz -
	

	
	
	

	

	

	

	

	
	
	


	
Geschäftszeichen
	
	
Datum

	IT 1518/6-7/2006
	
	20.01.2012


Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung

Hinweise  für Gerichtsvollzieher 
Mit dem Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung, das am 1.1.2013 in Kraft tritt, werden die Befugnisse der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden, die Abläufe bei der Aufnahme und Übermittlung der Vermögensauskünfte und die Eintragung in das Schuldnerverzeichnis grundlegend neu geregelt.
Die neuen elektronischen Kommunikationsbeziehungen und die dafür notwendige Ausstattung werden nachfolgend zusammengefasst:

1 Kommunikationsprozesse zum Zentralen Vollstreckungsgericht

· Errichtung des Vermögensverzeichnisses als elektronisches Dokument (§  802f Abs. 5 ZPO)

· Hinterlegung des Vermögensverzeichnisses beim Zentralen Vollstreckungsgericht (§§ 802f Abs. 6, 802k Abs. 1 ZPO)
· Übermittlung der Eintragungsanordnung des Gerichtsvollziehers in das Schuldnerverzeichnis (§  882c ZPO) nach Ablauf der Widerspruchsfrist (§ 882d Abs. 1 Satz 3 ZPO)

· In allen Fällen: 
· Übermittlung von Korrekturmitteilungen

· Entgegennahme der Verarbeitungsbestätigung des Zentralen Vollstreckungsgerichts
2 Kommunikationsprozesse mit dem  länderübergreifenden Vollstreckungsportal

· Abruf von Vermögensverzeichnissen zu Vollstreckungszwecken (§ 802k Abs. 2 ZPO)

· Einsicht in das Schuldnerverzeichnis (§ 882h Abs. 1 Satz 2 ZPO)
3 Elektronische Erholung von Auskünften

Derzeit wird noch geklärt, in welchem Umfang der Gerichtsvollzieher seine Auskunftsrechte nach §§ 755, 802l ZPO künftig auch elektronisch wahrnehmen kann.

4 Notwendige Ausstattung des Gerichtsvollziehers
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung, welche Hard- und Software dafür von Gerichtsvollziehern  benötigt wird. In Hinblick auf §§ 45, 52 GVO werden keine bestimmten Produkte vorgegeben, sondern lediglich Anforderungen definiert.
	Notwendige Ausstattung
	Notwendig für 
	Anforderungen
	

	PC oder Notebook
	Betrieb der GV-Software

Internetzugang usw.
	Mindestanforderungen bei Hersteller der GV-Software erfragen

Betriebssystem: 

 EGVP (vgl. OSCI-Client) unterstützt aktuelle folgende Betriebssysteme:

· openSUSE 11.x 
· Microsoft© Windows XP 
· Microsoft© Windows Vista 

· Windows 7 (auch 64bit)

Wegen EGVP:

· mindestens 2 Gigabyte Arbeitsspeicher

· Prozessorleistung mindestens 2 Gigahertz 
(=  dieser Mindeststandard wird von allen neu auf dem Markt angebotenen Geräten übertroffen.
Bei älteren Geräten sollte aber geprüft werden, ob dieser Mindeststandard erreicht wird)
	 FORMCHECKBOX 


	Internetzugang
	Elektronische Kommunikation mit dem Zentralen Vollstreckungsgericht, den Zugriff auf das Vollstreckungsportal und die Nutzung der Abrufverfahren wie z.B. Behördeninformationssystem
	· Empfohlen: DSL-Anschluss mindestens  DSL 2000

· E-Mail-Adresse des Gerichtsvollziehers, die für dienstliche Kommunikation verwendet wird.

· Für Außendienst: ggf. zusätzlich: UMTS-Zugang

· Laufend aktualisierte Virenscan-Software
	 FORMCHECKBOX 


	GV-Software
	Allgemein: Unterstützung der Bürotätigkeit des Gerichtsvollziehers

Zwingend notwendig für Erzeugung gültiger Datensätze für die Übermittlung an das Zentrale Vollstreckungsgericht

· Einlieferung Vermögensverzeichnis

· Einlieferung Schuldnerverzeichnis

· Jeweils incl. Korrekturmeldungen

· Verarbeitung der Verarbeitungsbestätigung, die das ZenVG an den Gerichtsvollzieher bzw. die Vollstreckungsbehörde zurücksendet

· Verarbeitungsbestätigung Vermögensverzeichnis

· Verarbeitungsbestätigung Schuldnerverzeichnis

· Korrekte Verarbeitung von Fehler im Kommunikationsprozess
	Zulassung durch Gemeinsame IT-Stelle der bayerischen Justiz für die Zeit ab 1.1.2013 
	 FORMCHECKBOX 


	OSCI-Client
	Sichere Übermittlung der Nachrichten nach dem OSCI-Protokoll an das Zentrale Vollstreckungsgericht, Ende-zu-Ende-Sicherheit  bei der Übertragung, sichert die Authentizität und Integrität der Nachricht, die verschlüsselte Übertragung

	z.B. EGVP 
Das EGVP (EGVP-Classic) kann unter www.egvp.de heruntergeladen werden.

Bitte Installationsleitfaden und Anwenderdokumentation (s. http://www.egvp.de/technik/index.php) genau beachten!

Evt. ist die Übermittlung an das Postfach des Zentralen Vollstreckungsgerichts bereits in die Gerichtsvollzieher-Software integriert, so dass kein zusätzlicher OSCI-Client notwendig ist (bitte Leistungsumfang der Gerichtsvollzieher-Software kontrollieren bzw. Hersteller fragen).

In diesem Fall bitte bestätigen lassen, dass dieses Produkt für die OSCI-gestützte Kommunikation zugelassen  bzw. - ab 1.11.2011 – registriert ist.

Sofern Gerichtsvollzieher Vermögensverzeichnisse elektronisch an die Gläubiger versenden möchten (dann auch qualifizierte Signatur notwendig, s. unten), und dies an das OSCI-Postfach des Gläubigers erfolgen soll, wäre dies nur mit dem EGVP-Backend möglich (besondere Form der Bereitstellung). In diesem Fall bitte mit der Gemeinsamen IT-Stelle der bayerischen Justiz Kontakt aufnehmen.

	 FORMCHECKBOX 


	OSCI-Postfach
	Empfang von OSCI-Nachrichten des Zentralen Vollstreckungsgerichts (Verarbeitungsbestätigungen; Entscheidungen des Zentralen Vollstreckungsgerichts)
	Sie können z.B. mit dem EGVP oder dem verwendeten OSCI-Client ein OSCI-Postfach anlegen.

s. z.B. http://www.egvp.de/pdf/dokumentationen/Anwenderdokumentation.pdf
Hinweis zu Kap. 6.1 der Anwenderdokumentation:

· Kap. 6.1.1.1: Visitenkarte

Bitte im Feld „Organisation/Organisationseinheit/Beruf“ eingeben:

Gerichtsvollzieher_BY (bitte genaue Schreibweise beachten!)

· Kap.  6.1.1.2.1 Auswahl des Verschlüsselungs- und Entschlüsselungszertifikats 
Bitte verwenden Sie ein zuvor von der Bayerischen Verwaltungs-PKI bezogenes Softwarezertifikat, das Sie gleichzeitig mit dem Signaturzertifikat (s. nächste Zeile) über die Registrierungsstelle Ihres Amtsgerichts bestellen können.

Wie Sie dieses im EGVP einbinden können, ist in Kap.  6.1.1.2.1.2 „Vorhandenes Softwarezertifikat nutzen“ der Anwenderdokumentation beschrieben.

Bitte KEIN mit dem EGVP selbst erzeugtes Zertifikat verwenden. 

Kap. 6.1.1.2.1.1 „Selbst erzeugtes Softwarezertifikat nutzen“ daher NICHT anwenden!


	 FORMCHECKBOX 


	Signaturzertifikat
	Elektronische Unterschrift;  weist aus, dass das Dokument (z.B. Vermögensverzeichnis) bzw. die Eintragungsanordnung von einem bestimmten Gerichtsvollzieher stammt; sichert, dass die signierte Datei nicht unbemerkt verändert oder verfälscht werden kann.
	Erforderlich.

Welches Signaturzertifikat genau erforderlich ist, hängt ab vom notwendigen Signaturniveau:

a) qualifizierte Signatur (s. unten) nur dann erforderlich, wenn der Gerichtsvollzieher an Gläubiger, mit denen eine verschlüsselte Kommunikation möglich ist, Vermögensverzeichnisse elektronisch übermitteln will. Er ist dazu aber nicht gesetzlich verpflichtet.

b) Fortgeschrittene Signatur (s. unten): erforderlich für Übermittlung der Eintragungsanordnungen und Vermögensverzeichnisse an das Zentrale Vollstreckungsgericht
	 FORMCHECKBOX 


	Qualifizierte Signatur
	Wird nur dann benötigt, wenn der Gerichtsvollzieher Vermögens​​​verzeich​nis​se elektronisch an die Gläubiger übermitteln möchte (§ 802f Abs. 6 i.V.m. § 802d Abs. 2 ZPO) (nicht zwingend vorgeschrieben)

	Sofern der Gerichtsvollzieher Vermögensverzeichnisse elektronisch an Gläubiger übermitteln will (Achtung: Übermittlung muss wegen der personenbezogenen Daten verschlüsselt erfolgen (z.B. an DE-Mail-Postfach des Empfängers!), muss die Datei qualifiziert signiert sein:

Hierzu wird benötigt:

1) qualifiziertes Signaturzertifikat 

2) Signaturanwendungskomponente

3) Kartenlesegerät

Achtung: 

Alle zum Einsatz kommenden Produkte (Zertifikat, Signatursoftware, Kartenlesegerät) müssen nach dem Signaturgesetz (SigG) und der  Signaturverordnung (SigV) für die qualifizierte Signatur freigegeben sein.

Bitte beachten Sie dazu die Veröffentlichungen der Bundesnetzagentur:

1) Bezug der Zertifikate für die qualifizierte Signatur
Aktuell tätige Zertifizierungsdiensteanbieter: 

	

	http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/QES/Veroeffentlichungen/Produkte/Bestaetigungen/Signaturanwendungskomponente_Basepage.html?nn=122876

	

	Qualifizierte Signatur (Fortsetzung)
	
	2)  Software zur Erstellung der qualifizierten Signatur (Signaturanwendungskomponente) mit Bestätigung oder Herstellererklärung nach SigG : 

In der bayerischen Justiz bestehen gute Erfahrungen mit dem Produkt SecSigner der Fa. SecCommerce. Dieses Produkt ist als Freeware erhältlich.

http://www.seccommerce.de/de/products/secsigner.html.

3) Kartenlesegeräte (Chipkartenleser):

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/QES/Veroeffentlichungen/Produkte/
Bestaetigungen/Chipkartenleser_Basepage.html?nn=122876

(bitte jeweils Link als Ganzes in Browser (z.B. Internet Explorer, Firefox) kopieren.

Die Auswahl unter den für die qualifizierte Signatur zugelassenen Produkten obliegt dem Gerichtsvollzieher selbst.
	

	Fortgeschrittene Signatur
	Für die Signatur der Eintragungsanordnungen ist nur eine fortgeschrittene Signatur erforderlich

	Kostenfreier Bezug über die Bayern-PKI möglich.
1) Antrag über Registrierungsstelle des Amtsgerichts (Personalausweis mitbringen, da die Identität geprüft werden muss)

2) Da der Antrag nur über das Behördennetz gestellt werden kann, soll das Bestellformular am besten durch die Registrierungsstelle des Amtsgerichts ausgefüllt werden. Dabei muss zum Empfang der Zertifikate die E-Mail-Adresse des Gerichtsvollziehers angegeben werden.  
	

	Signatursoftware
	Notwendig, um ein Dokument  (z.B. Vermögensverzeichnis) elektronisch signieren zu können
	Sowohl für die Erstellung der fortgeschrittenen als auch der qualifizierten Signatur notwendig.

s. oben Software zur Erstellung der qualifizierten Signatur (Signaturanwendungskomponente) mit Bestätigung oder Herstellererklärung nach SigG 
	 FORMCHECKBOX 


	Externes Kartenlesegerät
	Nur Notwendig, wenn das Signaturzertifikat auf einer Karte ausgebracht werden muss 
	Zwingend notwendig für qualifizierte Signatur.

s. oben 3) Kartenlesegeräte (Chipkartenleser):

Wäre auch notwendig, wenn das Zertifikat für die fortgeschrittene Signatur auf einem digitalen Dienstausweis (Smartcard) ausgebracht würde (erhöhte Sicherheit gegenüber einem reinen Softwarezertifikat, das auf dem PC gespeichert wird) – aktuell nicht vorgesehen.
	 FORMCHECKBOX 


	Scanner
	Einscannen der Vermögensverzeichnisse und evt. Anlagen
	Scannen im Format PDF/A, Max. 300 dpi, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten
Ansonsten nach persönlichen Bedarf
	 FORMCHECKBOX 


	Programm zum Erzeugen und Zusammenführen von PDF-Dateien aus unterschiedlichen Ausgangsformaten
	· Erstellen von PDF-Dateien

· Zusammenführen mehrerer getrennter Dateien zu einem einzigen PDF-Dokument
	· Erzeugen von PDF/A

· Zusammenführen von PDF-Dateien in einer PDF/A-Datei
Große Auswahl von geeigneten Produkten erhältlich

	 FORMCHECKBOX 


	Authentifizierung gegenüber Vollstreckungsportal und ZenVG
	Nachweis der Identität (Name, Vorname ) und der Rolle „Gerichtsvollzieher“ gegenüber dem Zentralen Vollstreckungsgericht, dem Vollstreckungsportal und ggf. weiteren Abrufverfahren
	Die genauen Anforderungen werden noch mitgeteilt
	 FORMCHECKBOX 



 








	Dienststelle

Herzogspitalstr. 12

80331 München
	Postanschrift

80097 München
	Haltestelle

Karlsplatz (Stachus)

S-Bahn, U-Bahn

Trambahn
	Telefon

Vermittlung:

Geschäftsstelle:

oder:
	(089) 5597–02

(089) 5597–1627

(089) 5597–1617
	Telefax

(089) 5597-1650

E-Mail

it-stelle.poststelle@olg-m.bayern.de
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